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                Thüringen

Krankenpflege / Haushaltshilfe

zusätzliche häusliche

Krankenpflege

erweiterter Anspruch auf

Haushaltshilfe wegen schwerer

Krankheit oder akuter

Verschlimmerung einer

Krankheit (mit Kind im Haushalt)

Mit Kind im Haushalt, das zu Beginn der Haushaltshilfe das 14. Lebensjahr

noch nicht vollendet hat oder behindert und auf Hilfe angewiesen ist, zahlt die

AOK PLUS für bis zu 52 Wochen Haushaltshilfe.

Auch für den Fall der Abwesenheit als Begleitperson bei stationärem Aufenthalt

eines Kindes - Kind im Haushalt, das zu Beginn der Haushaltshilfe das 14.

Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert und auf Hilfe angewiesen

ist, kann für bis zu 52 Wochen Haushaltshilfe gezahlt werden.

Die AOK PLUS bietet auch Haushaltshilfe für Schwangere und junge Muttis,

die bereits ein Kind (bis 12 LJ.) im Haushalt haben und diesen aufgrund der

Teilnahme am Geburtsvorbereitungskurs oder der Rückbildungsgymnastik

nicht weiterführen können.

Seite 1 von 6

https://www.krankenkasseninfo.de/test/leistungen-krankenkassentest/
https://www.krankenkasseninfo.de/
https://www.krankenkasseninfo.de/krankenkassen/aok-plus/
https://www.krankenkasseninfo.de/wechselform.php?kasse=4
https://www.krankenkasseninfo.de/krankenkassen/aok-plus/aok-plus-download_antrag.pdf
https://www.krankenkasseninfo.de/test/zusaetzliche-haeusliche-krankenpflege
https://www.krankenkasseninfo.de/test/haushaltshilfe-erweitert-kinder


erweiterter Anspruch auf

Haushaltshilfe wegen schwerer

Krankheit oder akuter

Verschlimmerung einer

Krankheit  (ohne Kinder)

Versicherte der AOK PLUS können Haushaltshilfe bei vorliegen einer akuten

schweren Krankheit/ Verschlimmerung einer Erkrankung für die Dauer von bis

zu 6 Wochen erhalten, auch wenn kein Kind im Haushalt lebt.

Naturheilverfahren

Osteopathie Die AOK PLUS übernimmt bis zu 180 Euro für maximal drei Behandlungen im

Kalenderjahr. Pro Behandlung werden 90 Prozent der Kosten, maximal jedoch

60 Euro erstattet.

Behandlungen mit Homöopathie Die AOK PLUS übernimmt die Kosten der homöopathischen Erstanamnese,

die homöopathische Analyse, der Repertorisation, der homöopathische

Folgeanamnesen und der homöopathische Beratung für Erwachsene und

Kinder bei teilnehmenden Vertragsärzten.

Kostenübernahme rezeptfreie

Medikamente (z.B.Homöopathie,

Phytotherapie,

Anthroposophische Medizin )

Die AOK PLUS übernimmt die Kosten für apothekenpflichtige, nicht

verschreibungspflichtige Arzneimittel, über das 12. LJ hinaus bis zum

vollendeten 18. LJ. Hierin sind schulmedizinische Medikamente ebenso

enthalten, wie homöopathische Arzneimittel, anthroposophische Arzneimittel

und Phytotherapie.

Die AOK PLUS übernimmt die Kosten für die vom behandelnden Arzt auf

Privatrezept verordneten Arzneimittel mit Eisen, Jodid, Folsäure oder

Magnesium während der Schwangerschaft in Höhe von bis zu 500,- EUR je

Schwangerschaft (im Rahmen des SchwangerschaftPLUS-Paket).

Zahnvorsorge

professionelle Zahnreinigung Die AOK PLUS bezuschusst die bei einem zugelassenem Zahnarzt

durchgeführte professionelle Zahnreinigung für Versicherte ab 18 Jahre mit 40

EUR im Kalenderjahr.

höherwertiger Zahnersatz (über

Regelversorgung)

Die AOK PLUS übernimmt als zusätzliche Leistung während der

Schwangerschaft die Mehrkosten für alternative Zahnfüllungen (z.B. Keramik),

im Rahmen des SchwangerschaftPLUS Paket.

Vorsorge
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Hautscreening über den

gesetzlichen Rahmen hinaus

Die AOK PLUS bietet für Versicherte von 14 Jahren bis 34 Jahren die

Untersuchung zur Hautkrebsvorsorge (jedes 2. Jahr), inkl. ggf. erforderliche

Auflichtmikroskopie (im Zusammenhang mit der Hautkrebsvorsorge)

sportmedizinische

Untersuchungen

Die AOK PLUS erstattet 90 Prozent des Rechnungsbetrages. Für eine

Basisuntersuchung werden maximal 60 Euro erstattet. Für eine erweiterte

Untersuchung ohne Lungenfunktionstest liegt der maximale Erstattungsbetrag

bei 100 Euro und für eine erweiterte Untersuchung mit Lungenfunktionstest bei

120 Euro.

Magen- und Darmkrebsvorsorge

Brustkrebsvorsorge Die AOK PLUS bietet ein Früherkennungsprogramm für Frauen und Männer

mit familiärer Belastung für Brust- und Eierstockkrebs. 

Inhalte sind: Risikofeststellung, Aufklärung, Beratung, Gendiagnostik, Beratung

zu Prävention und Prophylaxe, intensiviertes Früherkennungs- und

Nachsorgeprogramm sowie Zweitmeinung. Innerhalb des Vertrages, werden

auch Männer untersucht (Mutationsuntersuchung), da diese häufig die

Überträger und Vererber der Erkrankung sind.

Kurs: Prävention von Brustkrebs

weitere Leistungen im Bereich

Krebsvorsorge / Früherkennung

Die AOK PLUS bietet ein Früherkennungsprogramm für Frauen und Männer

mit familiärer Belastung für u.a. Eierstockkrebs an. Inhalte sind:

Risikofeststellung, Aufklärung, Beratung, Gendiagnostik, Beratung zu

Prävention und Prophylaxe, intensiviertes Früherkennungs- und

Nachsorgeprogramm sowie Zweitmeinung. Innerhalb des Vertrages, werden

auch Männer untersucht (Mutationsuntersuchung), da diese häufig die

Überträger und Vererber der Erkrankung sind.

Familiencoach Krebs: Das Programm hilft Familienmitgliedern und Freunden

dabei, sich selbst vor emotionaler, körperlicher oder sozialer Überlastung zu

schützen. Außerdem liefert der Online-Coach umfangreiches Wissen über

verschiedene Krebserkrankungen und beantwortet sozialrechtliche Fragen.

Inhalte: Grafiken und Animationen, audio-geleitete Entspannungs- und

Meditationsübungen, Video-Interviews.

Check-up PLUS – erweitertes Diabetesscreening zur Früherkennung von

Diabetes-Risiken bzw. Diabetes-Erkrankungen.
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Zuschuss zu Vorsorgekuren Die Kosten einer stationären Vorsorgemaßnahme werden von der AOK PLUS

übernommen. Es fällt lediglich die gesetzliche Zuzahlung in Höhe von 10 EUR

pro Tag an.

Die AOK PLUS bezuschusst ambulante Vorsorgekuren mit 16 EUR/Tag für 21

Kalendertage , auch im Ausland und zwar in folgenden  EU  Ländern: 

Luxemburg,  Rumänien, Ungarn, Frankreich, Österreich, Slowakei, Polen,

Slowenien, Italien, Tschechien und Estland sowie im Nicht EU Land Schweiz.

Mutter/Vater-Kind-Vorsorgekuren:

Die AOK PLUS übernimmt die Kosten für Mutter/Vater-Kind-Vorsorgekuren,

innerhalb der AOK-Klinik Rügen auch als Familienkur mit Gesundheitswoche

für den Partner (mit bis zu 320   EUR Präventionszuschuss).

Impfungen

Reiseimpfungen (Privatreisen) Die AOK PLUS übernimmt die Kosten für öffentlich empfohlene

Schutzimpfungen, basierend auf den Hinweisen der Schutzimpfungs-Richtlinie

und des Centrum für Reisemedizin.

• Kostenerstattung für: Cholera, FSME, Gelbfieber, Hepatitis A und B,

Japanische Enzephalitis, Meningokokken Serotypen B und ACWY, Tollwut,

Typhus

Grippeschutzimpfung für alle

Versicherten

Die Übernahme des Impfstoffes und der ärztlichen Leistung erfolgt zu 100%.

Spezielle Leistungen

Hospizleistungen Versicherte, die keiner Krankenhausbehandlung bedürfen, haben im Rahmen

der Verträge

der Spitzenverbände der Krankenkassen mit den für die Wahrnehmung der

Interessen

der stationären Hospizen maßgeblichen Spitzenorganisationen Anspruch auf

einen Zuschuss zu stationärer oder teilstationärer Versorgung in Hospizen, in

denen

palliativ-medizinische Behandlungen erbracht werden, wenn eine ambulante

Versorgung

im Haushalt oder der Familie des Versicherten nicht erbracht werden kann.
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Prävention

Gesundheitsreisen Bis zu 150,- EUR pro Jahr und pro Reise werden bezuschusst.

eigene Präventionskurse Versicherte können an bis zu 2 Gesundheitskursen pro Kalenderjahr kostenlos

teilnehmen. Sowohl die Kurssuche, als auch die Kursbuchung- und verwaltung

kann über die Gesundheitsplattform "yuble.de" der AOK PLUS kostenfreie

durchgeführt werden. Außerdem können Leistungserbringer auf dieser

Gesundheitsplattform ihre Angebote individuell einstellen, Kurse verwalten und

mit den Kunden kommunizieren.

Präventionskurse von

Fremdanbietern

Versicherte können an bis zu 2 Gesundheitskursen pro Kalenderjahr kostenlos

teilnehmen. Sowohl die Kurssuche, als auch die Kursbuchung- und verwaltung

kann über die Gesundheitsplattform "yuble.de" der AOK PLUS kostenfreie

durchgeführt werden. Außerdem können Leistungserbringer auf dieser

Gesundheitsplattform ihre Angebote individuell einstellen, Kurse verwalten und

mit den Kunden kommunizieren.

Gesundheitskonto SchwangerschaftPLUS Paket - 500 Euro für zusätzliche Leistungen:

Dazu zählen: Schwangerschaftsvorsorge, Geburtsvorbereitungskurs für

Begleitpersonen, Online-Geburtsvorbereitungskurs,

nichtverschreibungspflichtige, apothekenpflichtige Arzneimittel mit den

Wirkstoffen Jodid, Eisen, Magnesium und Folsäure während der

Schwangerschaft, zusätzlich Jodid als Monopräparat von der Geburt bis zur

Vollendung des ersten Lebensjahres des Kindes, Hebammenrufbereitschaft bis

max. 250 Euro, Hilfsmittel zur Vermeidung von Frühgeburten: z.B.

Testhandschuhe (Einmalhandschuhe), Teststreifen bzw. Stäbchen zur

Minimierung des Risikos der Fehlgeburt und Willkommensgeschenk nach der

Geburt (exklusiv).

Bonusmodelle

Bonusmodell Mit dem AOK PLUS Bonusprogramm können AOK PLUS Versicherte

Bonuspunkte für ihre gesunde Lebensweise sammeln. Dafür erhalten Sie einen

Bonus von bis zu 325,- EUR pro Jahr.
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Hinweise zum Testsetting und Haftungsausschluss 

Für den Krankenkassen - Leistungstest wurden die Angebote an Zusatzleistungen aller bundesweit und regional 
geöffneten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland ausgewertet. Weiterhin flossen Bonusmodelle in das Ergebnis mit 
ein.
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